
Anlage 2: Synopse 

Abfallgebührensatzung der Stadt Halle (Saale) vom 14.12.2016                                                                
(für den Kalkulationszeitraum 2017/2018) 
 

Abfallgebührensatzung der Stadt Halle (Saale) in der Fassung der 1. Satzung zur 
Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Halle (Saale) 

Begründung der Änderung 
und Hinweise 

 
Inhaltsübersicht 
Präambel 
Abkürzungsverzeichnis 

§ 1 Allgemeines Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 2 Gebührenpflicht Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 3 Gebührentatbestand und -maßstab Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 4 Gebührenschuldner Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 5 Entstehung der Gebührenschuld, Erhebung und Fälligkeit Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 6 Gebührenänderung 
§ 7        Gebührenrückerstattung Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 8 Verwaltungsgebühren Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 9 Anzeige- und Auskunftspflicht Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 10 Ordnungswidrigkeiten Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§ 11 Rechtsvorschriften 
§ 12 Sprachliche Gleichstellung 
§ 13      Inkrafttreten 
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Präambel 
 
Aufgrund §§ 8 und 11 Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), der 

§§ 1, 2, 4, 5 und 10 Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch 

Gesetz  vom 17. Juni  2016 (GVBl. LSA 2016, S. 202) sowie § 6 Abfallgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) vom 1. Februar 2010 (GVBl. LSA 2010, S. 44), zuletzt geändert 

durch § 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (GVBl LSA 2015, S. 610) und der 

Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Halle (Saale) vom 29.10.2014 in der Fassung der 1. 

Änderungssatzung vom 14.12.2016 hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung 

am 14.12.2016  folgende Abfallgebührensatzung der Stadt Halle (Saale) beschlossen: 

 

Abkürzungsverzeichnis 

AbfGS Abfallgebührensatzung der Stadt Halle (Saale), 

AbfWS Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Halle (Saale), 

Verwaltungskosten-       Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle (Saale) vom 28.01.2015, 

satzung    

AbfG LSA Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) vom 

01.02.2010 (GVBl. LSA 2010, S. 44), zuletzt geändert durch § 1 des  

 
Präambel 
 
Aufgrund §§ 8 und 11 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), der 

§§ 1, 2, 4, 5 und 10 Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA 2016, S. 202) sowie § 6 Abfallgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) vom 1. Februar 2010 (GVBl. LSA 2010, S. 44), zuletzt geändert 

durch § 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (GVBl LSA 2015, S.610) und der 

Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Halle (Saale) vom 29. Oktober 2014 in der Fassung der 1. 

Änderungssatzung vom   14. Dezember 2016 hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in 

seiner Sitzung am __.__.2017 folgende 1. Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung 

der Stadt Halle (Saale) vom 14. Dezember 2016 beschlossen:  

Abkürzungsverzeichnis 

AbfGS Abfallgebührensatzung der Stadt Halle (Saale), 

AbfWS Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Halle (Saale), 

Verwaltungskosten-       Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle (Saale) vom 28.01.2015, 

satzung    

AbfG LSA Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) vom 01. 

Februar 2010 (GVBl. LSA 2010, S. 44), zuletzt geändert durch § 1 

 
 
 

Die 1. Satzung zur Änderung 
der Abfallgebührensatzung 
der Stadt Halle (Saale) (vom 
14.12.2016) bekommt eine 
eigene neue Präambel, 
welche hier zitiert wird 
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Gesetzes vom 10.12.2015 (GVBl. LSA 2015, S. 610),   

KAG-LSA   Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 13.12.1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch  

Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA 2016, S. 202), 

KVG LSA   Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom  

17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), 

Stadt Stadt Halle (Saale), 

HWS Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH, 

MGB Müllgroßbehälter, 

UFB Unterflurbehälter, 

Wertstoffmärkte   Wertstoffmärkte der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH, 

des  Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (GVBl. LSA 2015, S. 610),   

KAG-LSA   Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert 

durch  Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA 2016, S. 202), 

KVG LSA   Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom  17. 

Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), 

Stadt Stadt Halle (Saale), 

HWS Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH, 

MGB Müllgroßbehälter, 

UFB Unterflurbehälter, 

Wertstoffmärkte   Wertstoffmärkte der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH, 

 
 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Stadt erhebt zur Deckung der Kosten für die Inanspruchnahme der öffentlichen 
Einrichtung Abfallentsorgung in ihrem Gebiet Benutzungsgebühren. 

(2) Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen. Sie 
bemessen sich nach dem in der Anlage als Bestandteil dieser Satzung beigefügten 
Gebührentarif. 

(3) Die Stadt überträgt der HWS die Befugnis zur Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, 
zur Gebührenberechnung, zur Ausfertigung und Versendung von Gebührenbescheiden 
sowie zur Entgegennahme der Gebührenzahlungen gemäß § 10 Abs. 1 KAG-LSA. 

(4) Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Bearbeitung der Anträge 
Verwaltungsgebühren nach § 8. 

(5) Die Stadt ist berechtigt, Modellversuche nach § 1 Abs. 5 AbfWS durchzuführen. Soweit 
sich diese Versuche finanziell nicht selbst tragen, sind entstandene Kosten aus dem 
allgemeinen Abfallgebührenaufkommen zu decken.   

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Stadt erhebt zur Deckung der Kosten für die Inanspruchnahme der öffentlichen 
Einrichtung Abfallentsorgung in ihrem Gebiet Benutzungsgebühren. 

(2) Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen. Sie 
bemessen sich nach dem in der Anlage als Bestandteil dieser Satzung beigefügten 
Gebührentarif. 

(3) Die Stadt überträgt der HWS die Befugnis zur Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, 
zur Gebührenberechnung, zur Ausfertigung und Versendung von Gebührenbescheiden 
sowie zur Entgegennahme der Gebührenzahlungen gemäß § 10 Abs. 1 KAG-LSA. Die 
HWS bedient sich zur Gebührenberechnung, zur Ausfertigung und Versendung von 
Gebührenbescheiden sowie zur Entgegennahme der Gebührenzahlungen gemäß § 10 
Abs. 1 KAG-LSA der IT-Consult Halle GmbH. 

(4) Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Bearbeitung der Anträge 
Verwaltungsgebühren nach § 8. 

(5) Die Stadt ist berechtigt, Modellversuche nach § 1 Abs. 5 AbfWS durchzuführen. Soweit 
sich diese Versuche finanziell nicht selbst tragen, sind entstandene Kosten aus dem 
allgemeinen Abfallgebührenaufkommen zu decken.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkrete Regelung dazu, von 
welchem beauftragten Dritten 
welche Aufgaben 
wahrzunehmen sind 

§ 13 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom  29.10.2014 

außer Kraft. 

§ 13 Inkrafttreten 

Die 1. Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in 

Kraft.  

 
 
rückwirkende Inkraftsetzung 

Anlage zur AbfGS: Gebührentarif Anlage zur AbfGS: Gebührentarif 
 
 

 


